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Öffentliche Ganztagsschule



An die Eltern und Erziehungsberechtigten 



unserer Schülerinnen und Schüler


Bleckede, 24.08.11
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihr Kind besucht die Realschule Bleckede, Ganztagsschule im Schulzentrum Bleckede; darüber freuen wir uns.

1. Der Ganztagsbetrieb umfasst an unserer Schule die Klassen 5 bis 10. Am Montag und Mittwoch findet für die Klassen 5 bis 10 der Pflichtunterricht und am Dienstag und Donnerstag das im Rahmen der Ganztagsschule auswahlreiche freiwillige Angebot statt.

Am Montag nehmen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9 an einem verpflichtenden AG-Angebot teil. Für die 5. und 6.Klassen geschieht dies am Mittwoch. Die Schüler und Schülerinnen der 10. Klassen haben außerdem noch die Möglichkeit innerhalb eines verpflichtenden AG-Angebotes besondere Aufgaben wahrzunehmen. So können die Schüler/innen in schulischen Vorhaben selbstständig arbeiten, eigene Projekte vorschlagen sowie jüngere Schüler/innen an ein soziales Miteinander heranführen.
Montag und Mittwoch werden in den Fächern keine Hausaufgaben aufgegeben, die am nächsten Tag auf dem Stundenplan stehen. Für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik ist in den Klassenstufen 5 - 10 auch weiterhin jeweils eine Arbeits-und Übungsstunde vorgesehen, um eine weitere Übung der letzten Stundeninhalte in diesen Fächern zu ermöglichen.
Am Dienstag- und am Donnerstagnachmittag wird eine Hausaufgabenhilfe für die Klassenstufen 5 und 6 angeboten.
Der Umfang der Hausaufgaben ist von der Jahrgangsstufe, der Belastbarkeit und dem Arbeitstempo der Schülerinnen und Schüler abhängig und sollte an „Hausaufgabentagen“ die folgenden Richtwerte nicht überschreiten:
Klasse 5 - 6:
60 - 90 Minuten
Klasse 7 – 8:
bis zu 120 Minuten
Klasse 9 -10:
2 bis drei Stunden
Kommt es zu einer Häufung von nicht angefertigten Hausaufgaben, so werden die Eltern schriftlich informiert. Auf Veranlassung der Fachlehrkraft werden, wenn nicht anders vereinbart, die fehlenden Hausaufgaben oder vergleichbare Übungen an einem Freitagnachmittag in der 8. – 9. Stunde unter Lehreraufsicht angefertigt.

2.  Teilnahme am Religionsunterricht
Wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler nicht am Religionsunterricht teilnehmen möchte, so legen die Erziehungsberechtigten einen formlosen Antrag über die Nichtteilnahme bis zum 02.09.2011 bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer vor.

Die Schülerin bzw. der Schüler ist dann verpflichtet am Unterricht Werte und Normen teilzunehmen. Das Fach Werte und Normen wird zum Teil parallel zum Religionsunterricht von derselben Lehrkraft im Rahmen der inneren Differenzierung des Unterrichts unterrichtet. Auch hier erfolgt eine Leistungsbeurteilung. In der Regel findet der Unterricht freitags in der 8. u. 9. Stunde statt.

3. Sollte Ihr Kind aus Krankheitsgründen die Schule nicht besuchen können, so geben Sie bitte am ersten Fehltag bis 10.00 Uhr vormittags der Schule telefonisch Bescheid. Wenn Ihr Kind wieder in die Schule kommt, so geben Sie ihm bitte die erforderliche schriftliche Entschuldigung bzw. ärztliche Bescheinigung mit. Ist Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, am Sportunterricht teilzunehmen, so legen Sie bitte eine schriftliche Entschuldigung vor. Bei langwierigen Gesundheitsproblemen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. Die Kosten für die Ausstellung eines evtl. von der Schule geforderten Attestes tragen nach den geltenden Bestimmungen die Erziehungsberechtigten.

4. Gem. Erlass des MK v. 16.6.97 entscheiden die Erziehungsberechtigten, die eine unzumutbare Gefährdung ihres Kindes etwa durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, selbst, ob sie ihre Kinder für einen Tag zu Hause behalten oder vorzeitig von der Schule abholen. Das gilt auch dann, wenn durch die Schulbehörde oder durch die Schule selbst kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet wurde.

5. Bei Beurlaubungen erbittet die Schule rechtzeitig vorher eine Nachricht (z. B. unaufschiebbare, wichtige Termine während der Unterrichtszeit). Soll Ihr Kind aus privaten Gründen für einen oder mehrere Tage während der Schulzeit fehlen, beantragen Sie bitte rechtzeitig vorher beim Schulleiter Urlaub. Dieser Urlaub wird in der Regel auch gewährt. Die Eltern werden allerdings darauf hingewiesen, dass sie mögliche pädagogische Folgen selbst zu tragen haben. Beurlaubungen unmittelbar vor Beginn der Schulferien oder im Anschluss an die Ferien sind allerdings an bestimmte Bedingungen gebunden und können nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen genehmigt werden. So sind zum Beispiel Billigflüge in Urlaubsgebiete vor und nach Schulferien kein Grund für eine Beurlaubung. Für die langfristige Urlaubsplanung leistet der Übersichtsplan „Ferientermine bis Sommer 2010 in Niedersachsen“ wertvolle Hilfe.

6. Nach den geltenden Bestimmungen darf die Schule nicht verlangen, dass die Eltern die schriftlichen Arbeiten unterschreiben. Da die Schule aber die Eltern von den Klassenarbeiten in geeigneter Form in Kenntnis setzen soll, bitten wir Sie, aus gegebenem Anlass trotzdem Ihre Kenntnisnahme per Unterschrift zu bestätigen.

7. Die meisten Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben im Rahmen des Leihverfahrens Schulbücher zur Verfügung gestellt bekommen. Diese sollen pfleglich behandelt werden (Umschläge verwenden, keine Eintragungen usw.). Bei Beschädigungen die dazu führen, dass die Bücher nicht mehr ausgeliehen werden können, werden die Erziehungsberechtigten ggf. zur Ersatzleistung herangezogen. Das führt dann oft zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Schule und Elternhaus. Bei der Rückgabe sind zur Beurteilung und Bewertung in letzter Zeit i. d. Regel Elternvertreter anwesend, damit es möglichst nicht zu Fehleinschätzungen durch die Schule kommt. Diese ganze Problematik kann weitestgehend vermieden werden, wenn Eltern ihre Kinder mit zur pfleglichen Behandlung der Schulbücher anhalten.
8. Aus Sicherheitsgründen und um Unfällen vorzubeugen dürfen wir das Mitbringen von Getränken in Glasflaschen nicht gestatten.

9. MP3 Player sind nicht in die Schule mitzubringen. Handys dürfen nur mitgeführt werden, wenn sie während der gesamten Unterrichtszeit einschließlich der Pausen ausgeschaltet sind und sorgfältig in der Schultasche verwahrt werden.

10. In den Schulen gilt ein Rauchverbot! Das Rauchverbot gilt sowohl für den Aufenthalt auf dem Schulgelände und in den Gebäuden als auch auf dem Schulweg.

11. Fahrschüler/innen sollten aus versicherungstechnischen Gründen immer an der ordnungsgemäßen Bushaltestelle des Schulzentrums aussteigen.
12. Schulgelände und Schulgebäude dürfen nicht eigenmächtig verlassen werden, ohne sich bei einer Lehrkraft, im Büro oder bei der Schulleitung abgemeldet zu haben.

Schulleitung und Kollegium der Realschule Bleckede wünschen allen Schülern/Schülerinnen ein erfolgreiches Schuljahr 2011/2012.

Mit freundlichen Grüßen
Parlow
Rektor der Realschule

Folgende Hinweise erhielten die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der RS Bleckede bei der Anmeldung:

Hinweise zum Infektionsschutz, Verbot des Mitbringens von Waffen, die aktuelle Hausordnung des Schulzentrums Bleckede und den Schulvertrag.
Anlagen:
Übersicht über den Epochalunterricht

Ferientermine
Verhalten an den Bushaltestellen/Einsatz von Buslotsen



Empfangsbestätigung
Epochalunterricht 2011/12
In folgenden Klassen wird sog. Epochalunterricht* erteilt:
	Klasse
	1. Halbjahr
	2. Halbjahr

	
	Fach
	Lehrer
	Fach
	Lehrer

	5a
	Ch
	Rok
	Erd
	Ahr

	
	Ku
	Bot
	Phy
	Teg

	
	Rel
	Frer
	
	

	5b
	Ge
	Wie
	
	

	
	Erd
	Ahr
	Ch
	Rok

	
	Phy
	Teg
	Ku
	Bot

	
	
	
	Rel
	Frer

	6a
	Erd
	Ahr
	Ge
	Frer

	
	Bio
	Pak
	Rok
	Ch

	
	Rel
	Frer
	Gün
	Mu

	6b
	Erd
	Ahr
	Ge
	Frer

	
	Bio
	Rok
	Ch
	Rok

	
	Rel
	Frer
	Mu
	Gün

	7a
	Ku
	Gru
	Ge
	Gru

	
	Erd
	Deh
	Pol
	Deh

	7b
	Ku
	Bot
	Ge
	Ahr

	
	Erd
	Deh
	Pol
	Deh

	8a
	Ge
	Sch
	Ahr
	Erd

	
	Pol
	Sch
	Ahr
	Rel

	
	Bio
	Rok
	Tech
	Mö

	8b
	Erd
	Sch
	Ge
	Sch

	
	Rel
	Gru
	Tech
	Mö

	
	Bio
	Rok
	Pol
	Sch

	8c
	Ge
	Kel
	Pol
	Kel

	
	Erd
	Ahr
	Rel
	Ahr

	
	Bio
	Rok
	Tech
	Mö

	9a
	Ch
	Eil
	Pol
	Ha

	
	Erd
	Ha
	Ge
	Ha

	9b
	Ge
	Kel
	Pol
	Kel

	
	Ch
	Eil
	Erd
	Bot

	9c
	Erd
	Ha
	Ge
	Ha

	
	Ch
	Eil
	Pol
	Ha

	10a
	Erd
	Ha
	Ch
	Eil

	
	Pol
	Ha
	Phy
	Teg

	
	Ge
	Frer
	Rel
	Frer

	10b
	Phy
	Teg
	Rel
	Eil

	
	Ge
	Ha
	Erd
	Ha

	
	Pol
	Ha
	Ch
	Eil

	
	
	
	
	


· *Epochalunterricht bedeutet: Das entsprechende Fach wird nur ein Halbjahr mit der doppelten Stundenzahl (hier in der Regel zwei Stunden) unterrichtet.
· Die im jeweiligen Halbjahr erreichte Note zählt bei der Versetzungsentscheidung am Ende des Schuljahres mit, obwohl im 2.Halbjahr kein Unterricht in dem entsprechenden Fach erteilt wurde.
Postanschrift: 
Nindorfer Moorweg 2, 21354 Bleckede
Telefon: 05852-978020

EMail:
rs.bleckede@web.de

Telefax: 05852-978055

Homepage: 
http://www.rs-bleckede.de
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